
Öffentliche Bekanntmachung:
Anpassung der Grundversorgungspreise Erdgas 
zum 01. Januar 2023

Als lokales Stadtwerk ist es uns besonders wichtig, für unsere Kunden in der Region Esslingen ein verlässlicher Partner zu sein – auch in 
Zeiten einer sehr dynamischen Entwicklung. Mit der Reduzierung der Umsatzsteuer auf Erdgas seit 1. Oktober hat die Bundesregierung 
für eine deutliche Entlastung der Erdgaskunden gesorgt. Allerdings befinden sich die Energiepreise nach wie vor auf sehr hohem Niveau. 
Die Rohstoffpreise und Beschaffungskosten für Erdgas sind weiter angestiegen. Auch staatliche Abgaben und Netzentgelte werden zum 
Jahreswechsel teurer. Dem stehen keine Kostensenkungen der SWE gegenüber. Daher müssen wir zum 01.01.2023 eine Preisanpassung 
vornehmen für unsere Haushaltskunden in der Grundversorgung. Die Preisänderung betrifft dabei nur den Arbeitspreis, der Grundpreis 
ändert sich zum 1. Januar 2023 nicht, sondern bleibt für die SWE-Kunden stabil. 

Hinweis: Das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz ESWG bleibt hiervon unberührt, d.h. unabhängig von dieser Preiserhöhung werden die SWE 
die gesetzlich vorgesehene Entlastung vornehmen. Hierzu finden Sie Informationen auf unserer Website unter www.swe.de. 

1. Grundversorgungspreise
Grundlage für die Versorgung mit Gas ist die Verordnung über Allgemeinen Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden  
und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) vom 26. Oktober 2006   
(BGB l. I S. 2391) und die „Ergänzende Bedingungen für die Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) der Stadtwerke Esslingen am   
Neckar GmbH & Co. KG (SWE)“ vom 01. Januar 2013.

  

    

Die Bruttopreise sind gerundet und enthalten die seit 1. Oktober 2022 gültige Umsatzsteuer von 7%. Bis 30.09. werden die Bruttopreise 
mit 19% berechnet. Die Preise enthalten keine Gasbeschaffungsumlage.

Ausweisung der staatlichen und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile:
Gilt für sämtliche Nettopreise der Grundversorgung von Haushaltskunden.  

1) Es werden die Höchstsätze der Konzessionsabgabenverordnung (§4 KAV) gezahlt.

2. Hinweis: Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise 
und der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit dem 
Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung nachweist.

Die neuen Preise und Ergänzenden Bedingungen sind bei unserem Kundenservice (Tel.: 0711 3907-200 / E-Mail: info@@swe.de) erhältlich 
und auf unserer Website unter www.swe.de/erdgas einsehbar.
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Energiesteuer Konzessionsabgabe1) CO2-Preis Gasspeicher-
umlage

Bilanzierungs-
umlage SLP Saldo

ct/kWh ct/kWh ct/kWh ct/kWh ct/kWh ct/kWh

1

Esslingen, Ostfil-
dern (Nellingen 
und  Parksiedlung) 
bis 100.000 Ein-
wohner

0,55 0,27 0,546 0,059 0,57 1,995

2

Aichwald, Altbach, 
Denkendorf, 
Köngen, 
Wendlingen, 
Wernau bis 25.000 
Einwohner

0,55 0,22 0,546 0,059 0,57 1,945

Stufen in kWh
(Jahresverbrauch)

Preise gültig vom 01.10.2022 
bis 31.12.2022

(ohne Gasbeschaffungsumlage 
und mit 7% MwSt.)

Preise ab 01.01.2023

Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis

brutto (netto)
EUR/Monat

brutto (netto)
ct/kWh

brutto (netto)
EUR/Monat

brutto (netto)
ct/kWh

Stufe 1: 0 bis 1.000 4,07  (3,80)     17,91 (16,74)      4,07  (3,80)   20,59 (19,24)

Stufe 2: 1.001 bis 10.000 6,42  (6,00)     15,07 (14,08)      6,42  (6,00)  17,74 (16,58)

Stufe 3: 10.001 bis 100.000 17,12 (16,00)      13,78 (12,88)    17,12 (16,00)  16,46 (15,38)


